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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1967

Norm

AngG §25

AngG §27 E5

Rechtssatz

Die Unterstellung der Erkrankung eines Dienstnehmers unter die allgemeine Klausel des § 25 AngG ist nicht

gerechtfertigt, da § 27 Z 5 AngG die Voraussetzungen festlegt, unter denen der Dienstgeber berechtigt ist, eine

Entlassung des Dienstnehmers wegen Krankheit auszusprechen.

Entscheidungstexte

4 Ob 64/67

Entscheidungstext OGH 03.10.1967 4 Ob 64/67

Veröff: SozM IC,621

Schlagworte

SW: vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Arbeitsverhältnis, Dienstverhältnis, gesetzlicher Entlassungsgrund,

wichtiger Grund
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